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Fördern im Steuerrecht
Steuerbegünstigte Fördervereine dienen gemeinnützigen Zwecken. Leiten sie 
Mittel an Sportvereine weiter, muss das satzungsmäßig berücksichtigt werden

Gemeinnützige Vereine können schon im-
mer ihre satzungsmäßigen Zwecke da-
durch erfüllen, dass sie die Zwecke un-
mittelbar selbst erfüllen, indem sie zum 
Beispiel sportliche Veranstaltungen durch-
führen. Oder sie tun es in der Form von 
Fördervereinen, die ihre Mittel an andere, 
ebenfalls steuerbegünstigte Vereine wei-
terleiten, die damit ebenfalls ihre satzungs-
gemäßen Zwecke erfüllen. 

1.) Änderung durch das 
Jahressteuergesetz 2020
Vor Inkrafttreten des Jahressteuergeset-
zes (JStG) 2020 wurde unterschieden zwi-
schen Vereinen, die überwiegend ihre 
Mittel dafür verwendet haben, satzungs-
gemäße Zwecke selbst zu erfüllen und nur 
den nicht überwiegenden Teil für die För-
derung anderer Körperschaften verwen-
den durften (Halbteilungsgrundsatz), und 
Vereinen, die ihre Mittel in vollem Um-
fang oder zumindest überwiegend an eine 
andere Körperschaft zur Verwirklichung 
steuerbegünstigter Zwecke weiterleiten 
(Fördervereine).
Durch das JStG 2020 wurden diese Rege-
lungen, die bisher in § 58 Nr. 1 und § 58 
Nr. 2 AO enthalten waren, vereinheitlicht. 
§ 58 Nr. 1 AO schreibt nun als steuerlich 
unschädliche Betätigung fest, dass ein Ver-
ein einer anderen Körperschaft (steuerbe-
günstigte Körperschaft oder Körperschaft 

des öffentlichen Rechts) Mittel für die Ver-
wirklichung steuerbegünstigter Zwecke 
geben kann, ohne eine Beschränkung der 
Höhe nach festzulegen (Wegfall des Halb-
teilungssatzes). Soweit die Zuwendung 
oder Mittelweiterleitung an eine steuer-
pflichtige Körperschaft des Privatrechts – 
also zum Beispiel einen Verein – erfolgt, 
muss diese steuerbegünstigt sein. 

2.) Erforderliche 
Satzungsregelungen
Zu beachten ist aber, dass § 58 Nr. 1 S. 4 
AO klarstellt, dass, soweit die Körperschaft 
als einzige Art der Zweckverwirklichung 
die Mittelweiterleitung hat, die Mittelwei-
tergabe als Art der Zweckverwirklichung in 
der Satzung zu benennen ist. 
Wenn auch als Zweck die Mittelweiterlei-
tung angegeben sein muss, ist dies jedoch 
nur eine Art der Zweckverwirklichung und 
kein eigenständiger steuerbegünstigter 
Zweck. Das heißt die Satzung des entspre-
chenden Fördervereins muss auch aus-
drücklich einen gemeinnützigen Zweck 
festlegen. Soll der Förderverein den Sport-
verein fördern, so wäre dies die Förderung 
des Sports, denn der steuerbegünstigte 
Zweck ist in der Satzung weiterhin sepa-
rat anzugeben (AEAO Nr. 3 S. 2 zu § 58 
Nr. 1 AO). 
Es ist aber nicht erforderlich, die Körper-
schaft (hier: der Hauptverein), an die die 

Mittel weitergegeben werden 
sollen, in der Satzung nament-
lich anzuführen (AEAO Nr. 3 S. 4 
zu § 58 Nr. 1 AO). Dies bedeutet 
also, dass der Förderverein nicht 
ausdrücklich festlegen muss, 
dass er die Förderung des Haupt-
vereins vornimmt, dies aber tun 
kann. 
Eine Besonderheit kann be-
stehen, wenn zum Beispiel der 
Förderverein einen Sport- und 
Kulturverein fördern soll und 
dies dergestalt ausübt, dass er 
sportliche Zwecke auch selbst 
ausübt, zum Beispiel durch die 
Durchführung eines Jugendtur-
niers, und die Kultur nur durch 
Mittelweitergaben unterstützt. 
Dann muss für den Zweck Kul-

tur ausdrücklich festgelegt sein, dass hier 
als Art der Zweckverwirklichung die Mit-
telweiterleitung gilt. Werden beide Zwecke 
sowohl durch eigene Aktivitäten als auch 
durch Förderungen umgesetzt, so ist eine 
solche Satzungsklausel zur Mittelweiterga-
be nicht erforderlich. 

3.) Steuerbegünstigung des 
Empfängers
Weiter wesentlich ist, dass der Verein, an 
den finanzielle Mittel weitergeleitet wer-
den, selbst steuerbegünstigt ist. Hier ist 
insbesondere die neue Vorschrift des § 58 
a AO zu beachten. § 58 a AO gewährt 
nunmehr ausdrücklich einen Vertrauens-
schutz. Dies gilt, wenn die mittelgeben-
de Körperschaft – also der Förderverein 
– im Besitz einer Kopie einer Anlage zum 
Körperschaftssteuerbescheid oder des 
Freistellungsbescheids der mittelverwen-
denden Körperschaft ist, die Ausstellung 
nicht länger als fünf Jahre zurückliegt 
oder der entsprechende Feststellungsbe-
scheid nach § 60 a Abs. 1 AO und dessen 
Ausstellungsdatum nicht älter als insge-
samt drei Jahre ist. Insofern ist es für den 
Förderverein wichtig, dass er stets im Be-
sitz eines gültigen Gemeinnützigkeits-
nachweises der geförderten Körperschaft 
ist. Hierbei ist nach AEAO Nr. 3 zu § 58 a 
AO auch eine elektronische Kopie ausrei-
chend.

Erhält ein Sportverein finanzielle Mittel von einem Förderverein, muss er selbst steuerbegünstigt sein.
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Informationen zu  Steuer fragen
Bei allgemeinen Steuerrechtsfragen, die 
Sportvereine betreffen, können Sie sich 
an  das VereinsServiceBüro des WLSB 

wenden. Speziel-
le Fragen, die über 
eine schriftliche 
Erstberatung hin-
ausgehen, sind al-
lerdings kosten-
pflichtig.

Ursula Augsten, 
Steuerexpertin 
des WLSB

4.) Keine erforderliche 
Zweckidentität
Lange Zeit wurde diskutiert, ob eine För-
derkörperschaft nur an Körperschaften Mit-
tel weiterleiten kann, die die identischen 
Satzungszwecke (zum Beispiel Sport) ha-
ben. Hier hat auch ein Revisionsverfah-
ren vor dem BFH vom 25.06.2014 BFH-NV 
2015 S. 235 noch nicht die erwartete Klar-
heit gebracht. Die Finanzverwaltung hat 
jedoch zwischenzeitlich im AEAO geregelt, 
dass die Zwecke der hingebenden und der 
empfangenden Körperschaft nicht iden-
tisch sein müssen. Dies bedeutet, dass ein 
Förderverein, der den Sport fördert, durch-
aus auch Mittel an eine Körperschaft wei-
tergeben kann, die sich beispielsweise der 
Wohlfahrtspflege verschrieben hat (AEAO 
Nr. 3 Abs. 4 zu § 58 Nr. 1 AO). 
Dies bestätigt sich aber auch durch die No-
vellierung des § 58 Nr. 1 AO in Form des 
Jahressteuergesetzes 2020, nach dem auch 
begünstigte Zwecke verwirklicht werden 
können, die nicht den Satzungszwecken 
der Förderkörperschaft entsprechen. Eine 
Verwirklichung ausschließlich eigener Sat-
zungszwecke durch Mittelweitergabe ist 
nicht mehr bindend (Buchna/Leichinger/
Seeger/Brox „Gemeinnützigkeit im Steuer-
recht“ 12. Auflage, S. 241). Insoweit wird 
der Grundsatz der Ausschließlichkeit iSd 
§ 56 AO etwas „aufgeweicht“. Eine ord-
nungsgemäße tatsächliche Geschäftsfüh-
rung erfordert zwar eine ausschließliche 
satzungsmäßige Zweckverfolgung, so-
weit die entsprechende Körperschaft auch 
ihre Zweckverwirklichung unmittelbar 
umsetzt. Soweit sie jedoch fördernd tätig 

ist, steht einer mittelbaren Verwirklichung 
nicht satzungsgemäß festgelegter steuer-
begünstigter Zwecke nichts im Wege. 

5.) Tätigkeit
Ein wesentliches Element des Förderver-
eins ist auch die Mittelbeschaffung. Im Re-
gelfall erfolgt dies durch Beantragung von 
Zuschüssen, durch Sammlung von Spen-
den, durch Mitgliedsbeiträge etc. Der För-
der- oder auch Spendensammelverein 
muss sich aber nicht darauf beschränken, 
Spenden zu sammeln und weiterzulei-
ten. Er kann auch unmittelbar Aktivitäten 
der von ihm geförderten Körperschaf-
ten unterstützen, zum Beispiel durch die 
Durchführung einer sportlichen Veran-
staltung für die von ihm geförderte Kör-
perschaft (Märkle/Alber/Wagner „Der 
Verein im Zivil- und Steuerrecht“ 13. Auf-
lage VIII 1.1). Oft werden die Mittel auch 
durch wirtschaftliche Betätigungen ge-
neriert, zum Beispiel durch die Durchfüh-
rung einer Festveranstaltung, Hocketse 
und Ähnlichem mehr. 
Hier durfte diese Tätigkeit in der Vergangen-
heit nicht der Körperschaft das Gepräge ge-
ben. Auf Grundlage der Rechtsprechung 
des BFH gilt nun jedoch, dass bei Förderkör-
perschaften, die sich in ihrer tatsächlichen 
Geschäftsführung an die Pflicht zur Verwen-
dung sämtlicher Mittel für die satzungsge-
mäßen Zwecke halten, das Ausschließlich-
keitsgebot selbst dann als erfüllt gilt, wenn 
sie sich vollständig aus Mitteln eines steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebs oder aus der Vermögensverwaltung 
finanzieren (AEAO Nr. 1 S. 6 f. zu § 56 AO). 

6.) Fördervarianten
Zu beachten ist ferner, dass auch unentgelt-
liche oder verbilligte Leistungen und Nut-
zungsüberlassungen unter die Vorschrift 
des § 58 Nr. 1 AO fallen können. Unter den 
Begriff der Zuwendung fällt nicht nur die 
unentgeltliche Übereignung von Geld- und 
Sachmitteln. Denn bei der Neufassung des 
Gesetzes ist ausdrücklich festgeschrieben, 
dass Mittel sämtliche Vermögenswerte einer 
Körperschaft sind. In der Gesetzesbegrün-
dung heißt es hierzu: „Auch die unentgelt-
liche oder verbilligte Nutzungsüberlassung 
oder unentgeltliche oder verbilligte Erbrin-
gung einer Dienstleistung unterfällt bei-
spielsweise dem Begriff der Mittel.“ Damit 
ist der Wertetransfer eines wirtschaftlichen 
Vorteils bei einer Nutzungsüberlassung 
oder bei der Erbringung einer Dienstleis-
tung als Fördertätigkeit anzusehen (Märkle/
Alber/Wagner a.a.O. TZ VIII TZ 2.3.).  n

Ursula Augsten,  
Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft




